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Beitragsordnung 

 

1 Beitragsart 
 

(1) Der Beitrag wird jährlich im Voraus erhoben.  

(2) Es gilt der Grundsatz: Ein Beitrag, eine Stimme. 

(3) Es werden keine Ermäßigungen oder Beitragsbefreiungen gewährt. 

(4) Das Beitragsjahr ist das Kalenderjahr. 

 

2 Beitragshöhe 
 

(1) Der Beitrag beträgt 50 EUR / Jahr und Mitglied. 

(2) Die Beitragshöhe ist jährlich vom Vorstand zu überprüfen, und abhängig von der Anzahl der 

Mitglieder anzupassen. Es darf eine Rücklage von einer Höhe gebildet werden, die die 

Summe der laufenden Kosten eines Jahres nicht übersteigt. 

 

3 Zahlungsweise 
 

(1) Die Beitragszahlung erfolgt bis zum 31.12. für das Folgejahr. Bei Neueintritten auch im 

laufenden Jahr. 

(2) Der Beitrag wird auf folgendes Konto überwiesen: 

 

 Konto 93371110, Kontoinhaber: Arbeitskreis Feldbahn-Parkbahn 

 Sparkasse Neuss, BLZ 305 500 00 

 Verwendungszweck: AKF, ‚Name‘, ‚Bahn‘ 

 

Bankeinzug / Lastschrift wird nicht durchgeführt. 


